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Softwareumstellung 

Anlage Nr. 1 

Vorlage 18-2018  



A. Einmalige Kosten Vorlage 18-2018-Anl 2

1. Leistungen von ITEOS

Umstellung zum Haushaltsjahr 2020 ZV 

Pattonville Anzahl Preis in Euro Gesamt in Euro

Grundpaket

Basismodul NKHR inkl. Steuern und 

Abgaben, 

Gebührenbescheid/Rechnungsschreibun

g, Einnahmeclearing, 

Anlagenbuchhaltung, Kosten- und 

Leistungsrechnung Kommunale Betriebe 

Interne Leistungsverrechnung - 

Bauhoflösung Datenträgeraustausch 

Gesamtdruck Haushaltsplan (1 

Dokument) 1 15.500,00 15.500,00 

je Arbeitsplatz 4 260,00 1.040,00 

weitere Steuer/Abgabearten 0 480,00 -

HÜL-Schnittstelle 2 920,00 1.840,00 

Erweiterungslizenzen

Verbrauchsabrechnung 1 2.300,00 2.300,00 

Summe Lizenzen 20.680,00 

Dienstleistungen

Anzahl 

Stunden/Personen

Preis / Std. in 

Euro/Pauschale Gesamt in Euro

Fa. DATA-PLAN

Installation und Einrichtung von FINANZ+ 

Kommunale Doppik durch DATA-PLAN 1 6.500,00 7.735,00 

Konvertierung Anlagedaten 1 1.200,00 1.428,00 

Umstellung Gebührenbescheide durch 

DATA-PLAN 0 250,00 250,00 

Einrichtung Verbrauchsabrechnung 1 1.500,00 1.785,00 

Beratung 40 150,00 6.000,00 

Schulungen (Haushalt, Bewirtschaftung, 

Kasse, Steuern, Kosten- und 

Leistungsrechnung) durch DATA-PLAN 14 250,00 4.165,00 

Datenkonvertierung durch DATA-PLAN je 

Einwohner 3500 0,50 1.750,00 

ITEOS

Datenbereitstellung aus KIRP 3500 0,24 840,00 

Anpassung Schnittstelle NH-KITA 8 110,00 880,00 

Anpassung Schnittstelle SAP HCM 24 110,00 2.640,00 

Projektunterstützung durch ITEOS nach 

Aufwand 8 110,00 880,00 



Anzahl Einsätze

Preis / Einsatz in 

Euro Gesamt in Euro

Reisekostenpauschale zzgl. 

Übernachtungskosten gemäß Beleg 459,00 

Summe Dienstleistungs- und Schulungskosten 28.353,00 

Softwareinstallation und Betriebsanlauf

Anzahl Einwohner 

/ Tage

Preis / Tag /1000 

EW in Euro Gesamt in Euro

RZ-Betriebsanlaufkosten für das 

Einführungsjahr 1 125,02 125,02 

Installation auf RZ Server nach Aufwand 3 880,00 2.640,00 

Summe RZ-Leistungen 2.765,02 

Gesamtsumme A. Einmalige Kosten für Migration 51.798,02 

B. Laufende Kosten

Software-Wartung und Pflege inkl. 

Anwendungssupport Summe Lizenz Preis / Monat Preis pro Jahr

Pauschal 20.680,00 453,67 5.444,00 

Summe Software-Wartung und Pflege, Support 5.444,00 

RZ-Betriebskosten Anzahl /Einwohner

Preis pro User je 

angefangene 1.000 

Einwohner in 

Euro/Jahr

Gesamt in Euro / 

Jahr

RZ-Betrieb je Mandant 1 550,08 550,08 

Systemmanagement je Power-User 2 600,12 1.200,24 

Systemmanagement je sonstigem User 2 55,00 110,00 

Summer RZ-Betriebskosten 1.860,32 

Gesamtsumme B. Laufende Kosten 7.304,32 



Vorlage 18

Anlage 3

2021

Jahresabschluss 2020

Feinabstimmung der

Vermögensbewertung

Aufbau Teil HH

Produktgruppen, Produkte, 

Produktbuch, Kostenstellen

Teilprojekt Grund u. Boden

Vermögenserfassung, Erstellung der 

Bewertungs- und Sonderrichtlinie

Bis 31.12.2021

Eröffnungsbilanz

Teilprojekt Gebäude

Vermögenserfassung, Erstellung der 

Bewertungs- und Sonderrichtlinie

Bis 31.12.2021

Eröffnungsbilanz

Teilprojekt Infrastruktur-vermögen

Vermögenserfassung, Erstellung der 

Bewertungs- und Sonderrichtlinie

Bis 31.12.2021

Eröffnungsbilanz

Teilprojekt Bewegliches Vermögen mit 

Inventarrichtlinie

Vermögenserfassung, Erstellung der 

Bewertungs- und Sonderrichtlinie

Bis 31.12.2021

Eröffnungsbilanz

Teilprojekt Implementierung 

Finanzsoftware mit Datenübernahme 

(Mapping) von Kirp in Finanz+

Bis 30.06.2021

Übernahme der erfassten 

Vermögensgegenstände in 

die Anlagebuchhaltung 

von Finanz+

Haushaltsführung NKHR

Haushaltsplanung 2021

Jan. 2020 - Jun. 2020

Jul. 2020 - Dez. 2020

Nov. 2018 - Jun. 2019

Nov. 2018 - Jun. 2019 Jun. 2019 - Dez. 2019 Jan. 2020 - Jun. 2020 Jul. 2020 - Dez. 2020

Jahresabschluss 2018

Haushaltsplanung 2020

Jahresabschluss 2019

NKHR- Einführung

Jun. 2019 - Dez. 2019

Vorbereitende 

Maßnahmen NKHR

Projektplan 

für die Umstellung auf das

Neue kommunale Haushalts- und 

Rechnungswesen (NKHR)

Nov. 2018 - Jun. 2019

Jun 2019 - Dez. 2019
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ZWECKVERBAND PATTONVILLE/SONNENBERG 
 

      Nr. 16/2018 
      Gi/Di 
      Datum: 17.09.18 
        

VORLAGE zur 
 
 

 Beschlussfassung in der  nichtöffentlichen 
    

 Beratung in der  öffentlichen 
    

 Kenntnisnahme in der  Verbandsversammlung 
   am 22.10.2018 

 
Betreff: Bildung von Haushaltsresten in der Jahresrechnung 2017 
 
Anlage:   Aufstellung Haushaltsreste 2017 
 
 
Beschlussvorschlag: 
In der Jahresrechnung 2017 werden die in der Anlage dargestellten Haushaltsreste gebildet. 
 
 
Sachdarstellung 
 
Vor der endgültigen Aufstellung der Jahresrechnung sollte die Entscheidung zur Übertragung von 
Mitteln in der Zweckverbandsversammlung getroffen werden, insbesondere weil dies erhebliche 
Auswirkungen auf das Gesamtergebnis der Jahresrechnung haben kann. Dies geschieht mit der 
beiliegenden Aufstellung. 
 
Als Anlage sind alle Haushaltsreste aufgeführt, deren Bildung in der Haushaltsrechnung 2017 
vorgesehen ist. Die Bildung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt ist für die Übertragung 
nicht verbrauchter Mittel der budgetierten Bereiche vorgesehen. Ausgabeansätze im 
Vermögenshaushalt bleiben nach § 19 der Gemeindehaushaltsverordnung bis zur Fälligkeit der 
letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 
 
Bei der Bildung aller Haushaltsausgabereste für Investitionen wurde darauf geachtet, dass nur 
solche Mittel in das Folgejahr übertragen werden, die tatsächlich auch noch benötigt werden. 
Teilweise sind diese Mittel im Lauf des Jahres 2018 für die im Vorjahr begonnen Maßnahmen 
bereits weiter verwendet worden. Es ist jedoch noch der formelle Übertragungsbeschluss zu 
fassen. 
 
Da verschiedene Positionen, wie z.B. Beseitigung alter Infrastruktur, Projektmanagement, 
Werbung zum einen in ihrer Höhe nicht genau geplant werden können, zum anderen aber sich die 
Maßnahmen über viele Jahre erstrecken, wurde bereits mit dem Blick auf den Haushalt 2019 
darauf geachtet, dass vor dem Ansatz neuer Mittel die möglichen Haushaltsreste genutzt werden. 

 
Dirk Schönberger 
Zweckverbandsvorsitzender 

              

 

  



Bezeichnung Verwendungszweck - Begründung

Ausgabereste Einnahmereste

1 4642 Kindertagesstätte Nord, Budget 1.891,00 0,00

1 4644 Kindertagesstätte Süd, Budget 3.302,00 0,00

1 4645 Kindertagesstätte Mitte, Budget 3.650,00 0,00

1 4647 Kindertagesstätte Ost, Budget 2.736,00 0,00

1 4650 Schülerhort, Budget 507,00 0,00

12.086,00 0,00

12.086,00 0,00

2 3601 941001 Ausgleichsbetrag Fischlaichgewässer 75.000,00 0,00

Der Ausgleichsbetrag für den Eingriff in Natur und 

Landschaft (BA VII) wurde von Stadt Remseck noch nicht 

angefordert.

2 4643 935200 Ausstattung, Einrichtung 5.500,00 0,00

Mirjam-Kita Spielgerät Beschaffung wurde 2018 erst 

abgeschlossen.

2 4647 947111 Kindergarten Pattonville Ost, Baukosten 5.000,00 0,00

2 4647 947221 Kindergarten Pattonville Ost, Baunebenkosten 1.263,00 0,00

2 4647 947331 Kindergarten Pattonville Ost, Sonstige Kosten 10.000,00 0,00

2 4650 935200 Ausstattung, Einrichtung 3.394,00 0,00

2 4650 947101 Hort Realschule Remseck, Baukosten 6.995,00 0,00

2 5801 953411 Baumbestand Pattonville, Baukosten 7.500,00 0,00

2 5801 953421 Baumbestand Pattonville, Baunebenkosten, Baumkatas 12.400,00 0,00

2 5801 953411 Baumbestand Pattonville, Baumneupflanzungen, Bauko 24.000,00 0,00

2 5801 953421 Baumbestand Pattonville, Baumneupflanzungen Bauneb 12.000,00 0,00

2 5801 953411 Grünflächen Pattonville, Baukosten 18.500,00 0,00

2 5801 953421 Grünflächen Pattonville, Baunebenkosten (Honorare 5.000,00 0,00

 Nach § 19 Abs 2 GemHVO können Ansätze im 

Verwaltungshaushalt die als  Budget gegennzeichnet 

sind  ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Die Beseitigung der restlichen Planungs- und Baumängel 

dauert immer noch an. Dabei fallen auch Honorarkosten 

für den beauftragten Architekt und Rechtsanwalt an.

Die Herstellung und Erstausstattung der neuen 

Hortgruppe bei Realschule ist noch nicht abgeschlossen.

Die zahlreichen Baum- und Grünflächenprojekte des LA 

Maier welche mit der GaLaBau-Firma Braun 

durchgeführt wurden sind noch nicht vollständig 

abgerechnet und geprüft. Auch die Vorlage Nr. 15-

2018nö wird in diesem Zusammenhzang verwiesen.

Summe Verwaltungsshaushalt Budgets

Summe Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt - Budget

Vermögenshaushalt 

Haushaltsreste 2017
Haushaltsstelle Haushalts-



Bezeichnung Verwendungszweck - Begründung

Ausgabereste Einnahmereste

Verwaltungshaushalt - Budget

Haushaltsstelle Haushalts-

2 5811 953121 Spielplatz Oklahomaweg Mitte, Vermontstraße BA IIA 29.000,00 0,00

2 5811 953221 Spielplatz Oklahomaweg Mitte, Vermontstraße BA IIA 15.000,00 0,00

2 6101 945001 Städtebauliche Rahmenplanung Pattonville (ORPlan) 3.569,00 0,00

Abschließende Bestandspläne werden noch von ORPlan 

fortgeführt.

2 6101 961001 Projektmanagement Pattonville, Honorare an KE; PES 3.396,00 0,00

Die Fortführung der Füs der Projekte werden für die 

Endabrechnung benötigt.

2 6121 960051 Vermessung BA V 2.794,00 0,00 Gebühren für bereits erfolgte Vermessungen

2 6121 960061 Vermessung BA VI 1.000,00 0,00 Gebühren für bereits erfolgte Vermessungen

2 6121 960072 Vermessung BA VIIB 500,00 0,00 Gebühren für bereits erfolgte Vermessungen

2 6301 950111 Straßenbau Pattonville BA IA, Baukosten 12.360,00 0,00

2 6301 950211 Straßenbau Pattonville BA IA, Baunebenkosten 2.791,00 0,00

2 6301 950122 Straßenbau Pattonville BA IIB, Baukosten 11.041,00 0,00

2 6301 950221 Straßenbau Pattonville BA IIB, Baunebenkosten 3.000,00 0,00

2 6301 950131 Straßenbau Pattonville BA IIIA, Baukosten 16.000,00 0,00

2 6301 950132 Straßenbau Pattonville BA IIIB, Baukosten 4.000,00 0,00

2 6301 950133 Straßenbau Pattonville BA IIIC, Baukosten 4.000,00 0,00

2 6301 950231 Straßenbau Pattonville BA IIIA, Baunebenkosten 2.500,00 0,00

2 6301 950232 Straßenbau Pattonville BA IIIB, Baukosten 500,00 0,00

2 6301 950233 Straßenbau Pattonville BA IIIC, Baukosten 500,00 0,00

2 6301 950151 Straßenbau Pattonville BA V, Baukosten 165.101,00 0,00

2 6301 950251 Straßenbau Pattonville BA V, Baunebenkosten 46.527,00 0,00

2 6301 950272 Straßenbau Pattonville BA VIIB, Baunebenkosten 14.130,00 0,00 ebenfalls Verzögerungen durch Hochbeuten

2 6301 950181 John-F.-Kennedy-Allee, Baukosten 65.587,00 0,00 ebenfalls Verzögerungen durch Hochbeuten

2 6301 950201 Kreisverkehr Süd Baunebenkosten 2.000,00 0,00

2 6301 951731 Kreisverkehr Süd, Sonstige Kosten 2.960,00 0,00

Die Fertigstellung der Straßen hat sich wegen 

verzögerter Vermarktung und laufenden Hochbauten 

ebenfalls verzögert

Der Abfluss dieser Mittel erfolgte noch nicht, da die 

erwarteten Rechnungen bisher noch nicht vollständig 

eingegangen sind. 

Der neue Spielplatz an der Vermontstraße befindet sich 

noch in der Fertigstellungspflege sowie 

Gewährleistungsüberwachung. Dafür und für 

Baumpflanzungen im Umfeld werden noch die Mittel 

benötigt.

In den verschiedenen Bauabschnitten konnten wegen 

Hochbautätigkeiten bzw. Anlage von Außenbereichen 

bei den Häusern noch nicht alle Straßen inklusive 

Straßenbegleitgrün fertiggestellt werden. Dies geschieht 

nach und nach mit den dafür im Vorjahr eingestellten 

Mitteln.                            



Bezeichnung Verwendungszweck - Begründung

Ausgabereste Einnahmereste

Verwaltungshaushalt - Budget

Haushaltsstelle Haushalts-

2 6701 965101 Straßenbeleuchtung John-F.-Kennedy-Allee,Baukosten 10.000,00 0,00

Die Hochbautätigkeiten und fehlender Endausbau der 

Straße führten auch zur Verzögerung beim Bau der 

Straßenbeleuchtung.

2 7001 967131 Kanalisation Pattonville BA IIIA, Baukosten 39.925,00 0,00

2 7001 967231 Kanalisation Pattonville BA IIIA, Baunebenkosten 6.300,00 0,00

2 7001 967151 Kanalisation Pattonville BA V, Baukosten 116.813,00 0,00

2 7001 967251 Kanalisation Pattonville BA V, Baunebenkosten 18.940,00 0,00

2 7001 967171 Kanalisation Pattonville BA VIIA, Baukosten 17.000,00 0,00

2 7001 969001 Investitionszuschuss Kläranlage Kornwestheim 8.216,00 0,00 Mittel noch nicht von Stadt Kornwestheim angefordert

2 7001 950001 Erweiterung Mulden-Rigolen-System 138.000,00 0,00 s.o. bei Kanalisation

2 7241 969001 Altlastenerkundung, -überwachung und -beseitigung 9.915,00 0,00

2 7241 969002 Beseitigung alter Infrastruktur Pattonville 105.975,00 0,00

2 8801 955001 Vermarktung/Werbung Pattonville 9.271,00 0,00

2 8801 961001 Projektmanagement Pattonville, Honorare 25.581,00 0,00

1.100.744,00 0,00

1.112.830,00 0,00

12.086,00 0,00

Diese Mittel sind hauptsächlich für die Anlegung von 

Mulden-Rigolen vorgesehen. Auch hier ergaben sich 

Verzögerungen durch die Hochbauten bzw. deren 

Ausenanlagen welche auf die Mulden-Rigolen 

abgestimmt werden müssen.

Beim Aushub der letzten Hochbauten ist wieder mit 

zahlreicher alter Infrastruktur (Leitungen, Fundamente 

aus der Zeit der Amerikaner) zu rechnen

Beträge sind als Provision bei Vermarktung der 

Gewerbegrundstücke angefallen und weitgehend 

ausbezahlt. 

davon Budgets

Summe Vermögenshaushalt

Summer Verwaltungs- und Vermögenshauhalt
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ZWECKVERBAND PATTONVILLE/SONNENBERG 
 

      Nr. 17/2018 
      Gi/Di 
      Datum: 14.09.18 
        

VORLAGE zur 
 
 

 Beschlussfassung in der  nichtöffentlichen 
    

 Beratung in der  öffentlichen 
    

 Kenntnisnahme in der  Verbandsversammlung 
   am 22.10.2018 

 
Betreff: Annahme von Spenden 
 
Anlage:   Aufstellung Spenden 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verbandsversammlung stimmt der Annahme der in der Anlage aufgeführten 
Zuwendungen gemäß § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 18 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) zu. 
 
 
Sachdarstellung 
 
Mit Wirkung vom 18.02.2006 wurde in § 78 der Gemeindeordnung (GemO) geregelt, dass der 
Gemeinderat über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
entscheidet. Nach § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sind die 
Vorschriften entsprechend für den Zweckverband Pattonville anzuwenden. 
 
Die Zweckverbandsversammlung wird gebeten, den in der Anlage aufgeführten und im Zeitraum 
vom 08.05.2018 bis 10.09.2018 eingegangenen Spenden zuzustimmen 
 
Als Anlage werden die in oben genanntem Zeitraum eingegangenen Spenden und Zuwendungen 
vorgelegt. 

 
Dirk Schönberger 
Verbandsvorsitzender 
 

              

 

  



Zweckverband Pattonville

Annahme eine Spende, Schenkung oder ähnlichen Zwendung

Anlage 

zur Vorlage17-2018 

Datum
Zuwendungsgeber/-in

(Name, Anschrift)

Betrag bzw. 

Gegenstand 

und (geschätzter)

Wert in Euro

von dem/der Zuwendungs-

geber/-in gewünschter

Verwendungszweck

Hinweis auf Geschäfts-

beziehungen zu dem

Zuwendungsgeber

Spenden-

bescheinigung 

am:

15.05.2018

AXA Bosnjak & Team GmbH

Silberburgstraße 100

70176 Stuttgart 200,00 € Kindergarten Mitte keine

18.05.2018

Diverse Spendengeber,

Kuchenverkauf Elternbeirat 267,66 € Kindergarten Ost keine keine

22.06.2018

Diverse Spendengeber,

Erlös Sommerfest Tombola 700,00 € Kindergarten Mitte keine keine

20.07.2018 Elternbeirat Schülerhort 221,00 €

Schülerhort Pattonville,

Bus f. Ausflug nach Tripsdrill keine keine

1/1
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ZWECKVERBAND PATTONVILLE/SONNENBERG 
 

      Nr. 21/2018 
      Gi/Di 
      Datum: 19.09.18 
        

VORLAGE zur 
 
 

 Beschlussfassung in der  nichtöffentlichen 
    

 Beratung in der  öffentlichen 
    

 Kenntnisnahme in der  Verbandsversammlung 
   am 22.10.2018 

 
Betreff: Öffentliches Fahrrad- und Pedelecverleihsystem RegioRadStuttgart 
 
Anlage:   Plan 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Abschluss eines Vertrages über die Teilnahme an RegioRadStuttgart inklusive der 
Installation einer Verleihstation mit fünf Pedelecs beim Dienstleistungszentrum Pattonville. 
 
2. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Jahre 2019 in Höhe von ca. 6.000 Euro (6.000 
Euro Entgelt plus 5.000 Euro einmalige Tiefbaukosten abzgl. 5.000 Euro Förderung), von 
2020 bis 2025 in Höhe von jährlich ca. 7.000 Euro brutto und für das Jahr 2026 ca. 6.500 
Euro brutto. 
 
 
Sachdarstellung 
 
Auf Initiative der Landeshauptstadt Stuttgart startete im Mai 2018 das interkommunale und 
regionsweite Fahrrad- und Pedelecverleihsystem („FVS-RegioRadStuttgart“). Damit sollten auch 
die bis dato in der Region Stuttgart bestehenden unterschiedlichen Systeme (nextbike, DB) 
interkommunal zusammengeführt werden. Auftragnehmer und Betreiber des RegioRadStuttgart ist 
die DB Connect GmbH, die aus dem von der Landeshauptstadt im Auftrag von 80 Kommunen der 
Region Stuttgart durchgeführten europaweiten, öffentlichen Ausschreibung wirtschaftlichste 
Anbieterin hervorging. 

Tragende Idee des FVS RegioRadStuttgart ist, ein regionsweites Verleihsystem sowohl entlang 
der zentralen Haltepunkte des öffentlichen Personennahverkehrs insbesondere des 
Schienenpersonennahverkehrs einzurichten als auch in der breiten Fläche anzubieten, und so den 
potentiellen Nutzern ein möglichst lückenloses Netz anzubieten. 

Zielgruppe des Angebots sind Berufspendler, Kurzstreckenfahrer und (touristische) Freizeitradler. 
 
Aktuell beteiligen sich 15 Kommunen an RegioRadStuttgart, bis Ende des Jahres wird mit einer 
Teilnahme von insgesamt 35 bis 40 Kommunen gerechnet. Nachdem der Betreiber zum 
Systemstart zunächst nur die Fahrräder bereitstellen konnte, wird die Systemflotte Ende 
September 2018 um Pedelecs erweitert. Im April 2019 startet zudem in der Landeshauptstadt 
Stuttgart der bundesweit erstmalige integrative Pilotbetrieb von e-Lastenrädern in einem FVS. 
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Neben der Umstellung der bestehenden Radverleihstation in Remseck-Neckargröningen auf das 
neue RegioRadSystem im November 2018, plant die Stadt Kornwestheim eine erste Verleihstation 
am Bahnhof Kornwestheim. Aufgrund der ca. 4-5 km langen Entfernung vom Bahnhof 
Kornwestheim und vom U-Bahn-Halt Remseck empfiehlt sich zusätzlich eine „Gegenstation“ in 
Pattonville in direkter Zuordnung zum dortigen Dienstleistungszentrum. Damit stünde einerseits in 
Pattonville ein zusätzliches Mobilitätsangebot zur Verfügung, andererseits könnte damit das FVS 
als Gesamtsystem in Richtung Remseck und Kornwestheim sehr gut ergänzt werden. Sowohl mit 
den Vertretern des Zweckverbands als auch mit der Stadt Remseck wurden dazu Gespräche 
aufgenommen und eine mögliche Fläche für die Station anvisiert. Der Vorschlag wurde von der 
Lenkungsgruppe Pattonville zustimmend aufgenommen. 
 
 
Hintergrundinformationen zum RegioRadStuttgart Verleihsystem 

 
Die oberirdische Infrastruktur wird bei einer klassischen festen Station durch einen Automaten 
(Terminal) und Ständer gebildet. Pro Station sind mindestens 5 Fahrräder oder 5 Pedelecs oder 
eine Mischung aus beidem vorzusehen. 
 
Für Pattonville geeignet wäre ein Standort mit fünf Pedelecs im Bereich des 
Dienstleistungszentrums mit dem auch dem netzhaften Gedanken des Gesamtsystems 
(„interkommunale Verbindung“) Rechnung getragen wird.  

Das Konzept des FVS sieht vor, dass sowohl die Bereitstellung der Infrastruktur als auch die 
Wartung der Infrastruktur sowie die Verfügbarkeit an den jeweiligen Stationen durch den Betreiber 
DB Connect sichergestellt werden.  
 
Der von jeder Kommune mit der DB Connect GmbH abzuschließende Betreibervertrag läuft bis 
zum 30.11.2026. Dieser Vertrag kann von den Kommunen einseitig zum 31.10.2022 gekündigt 
oder zu gleichen Bedingungen um ein Jahr verlängert werden. 
 
Es wird für alle Fahrräder und Pedelecs ein einheitlicher interkommunaler Tarif angeboten. Die 
Nutzung der Fahrräder ist in den ersten 30 Minuten kostenfrei, sofern der Nutzer im Besitz einer 
PolygoCard ist. Danach kostet das Fahrrad entsprechend dem derzeit gültigen Tarif 1 Euro / 30 
Minuten, maximal 10 Euro (Tagespauschale). Das Ausleihen von Pedelecs kostet für PolygoCard-
Inhaber 10 Cent pro Minute, maximal 3 Euro /Stunde bzw. maximal 16 Euro am Tag. Diese 
Einnahmen stehen in Abhängigkeit der Anzahl an Ausleihvorgängen anteilig den Kommunen und 
dem Betreiber des FVS zu. Auch die Einnahmen aus der Werbung an den Rädern stehen den 
Kommunen und dem Betreiber anteilig zu.  
 
Die Kosten für eine Station in Patonville mit einem Terminal, fünf Pedelecs sowie sechs 
Abstellplätzen betragen nach Abzug der garantierten Werbeeinnahmen rund ca. 7.000 Euro inkl. 
MwSt. pro Jahr. Abzüglich der Pedelecförderung (siehe unten) sind das bei Vertragsabschluss bis 
31.10.2018 und Leistungsbeginn im März 2019 rund 50.500 Euro brutto über die Laufzeit von 93 
Monaten (7 Jahren, 9 Monate). Die Kosten für die Herstellung der Abstellfläche und des benötigten 
Stromanschlusses sind von den Kommunen zu tragen. Hierfür sind ca. 5.000 Euro brutto 
anzusetzen.  
 
Das Land Baden-Württemberg hat in Fortsetzung ihrer Landesinitiative Elektromobilität ein 3. 
Förderprogramm aufgelegt, das die Anschaffung oder langfristige Miete von Pedelecs an ÖPNV-
Haltestellen mit bis zu 1.000 Euro pro Pedelec (50% Kostenanteil) fördert. Dieses Programm kann 
ausdrücklich auch für das RegioRadStuttgart genutzt werden. Bei der Miete von 5 Pedelecs 
reduzieren sich die einmaligen Kosten für das RegioRadStuttgart im Startjahr 2019 entsprechend 
um 5.000 Euro. 
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Weitere Vorgehensweise 
 
Die Beschlussfassung und Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel durch die 
Zweckverbandsversammlung vorausgesetzt, wird im Oktober ein entsprechender Vertrag mit der 
DB Connect GmbH abgeschlossen. Zuvor wird beim Land Baden-Württemberg die Förderung der 
Pedelecs aus der Landesinitiative Elektromobilität beantragt, da zum Vertragsabschluss zumindest 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Förderstelle vorliegen muss. 
 
Der eigentliche Aufbau und Start des Verleihsystems ist zur Fahrradsaison 2019 ab März 
vorgesehen. Zur Einführung ist begleitende Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Vertragsabschluss, 
Systemstart und Öffentlichkeitsarbeit sind idealerweise zeitgleich mit Kornwestheim vorzusehen.  

 
Dirk Schönberger 
Verbandsvorsitzender 
 



Anlage: Fahrradverleihstation (FVS) Standort Pattonville 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Standort für 5 Pedelecs, 
Terminal und 6 Abstellplätze 
(Nähe ÖPNV, Bushaltestelle) 

Beispielhafte  
FVS-Station 

Lage FVS   
Dienstleistungszentrum 
Pattonville 

girrbach
Schreibmaschinentext

girrbach
Schreibmaschinentext
Anlage zur Vorlage 21-2018
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